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Nr.
INHALT

Seite

14.
13. m . 25 
III Z R  426/23

15.
14. m .  25 
V Z R  153/23

a) D er Krankenhausträger kann mit dem Patienten neben all­
gemeinen Krankenhausleistungen wirksam vereinbaren, dass 
er w ahlärztliche Leistungen durch angestellte oder beamtete 
A rzte des Krankenhauses erbringt, ohne dass es insoweit eines 
Zusatzvertrags zwischen dem Patienten und dem betreffenden 
A rzt bedarf.
b) D er Krankenhausträger ist berechtigt, die auf der G ru n d ­
lage eines totalen Krankenhausaufnahm evertrags erbrachten 
w ahlärztlichen Leistungen unter analoger Anw endung der 
G ebührenordnung für Ä rzte oder der Gebührenordnung für 
Zahnärzte gesondert zu berechnen, sofern er mit dem Pati­
enten eine w irksam e W ahlleistungsvereinbarung geschlossen 
hat.
c) W ahlarzt kann nur ein angestellter oder beamteter A rzt
sein, der über eine Q ualifikation verfügt, die über den 
Facharztstandard hinausgeht. D ie Einräum ung eines eigenen 
Liquidationsrechts durch den Krankenhausträger ist indessen 
nicht erforderlich....................................................................................  264

a) Ein Beschluss, mit dem  ein im  Zw angsversteigerungsver- 
fahren erteilter Z usch lag aufgehoben w ird, ist der m ateriellen 
Rechtskraft fähig. A ls rechtsgestaltender H oheitsakt entfaltet 
der A ufhebungsbeschluss ebenso wie der Z uschlagsbeschluss 
W irkung gegenüber jedermann.
b) Verw endungen sind alle Verm ögensaufw endungen, die der 
Sache zugutekom m en sollen, auch wenn sie die Sache gru n d­
legend verändern; die Errichtung eines G ebäudes au f einem  
frem den G rundstück  kann deshalb auch dann eine (nützliche) 
Verw endung im Sinne von § 996 B G B  sein, wenn dam it eine 
Ä nderung der Zw eckbestim m ung des G rundstücks verbun­
den ist.
c) Fü r die N ützlichkeit einer Verw endung im Sinne von § 996 
B G B  ist allein die objektive Verkehrswerterhöhung der Sache 
maßgeblich, nicht jedoch der subjektive Wert für den E igen ­
tümer. D er V erw endungsersatzanspruch des Besitzers ist al­
lerdings auf die tatsächlich aufgew endeten Kosten begrenzt.
d) E in  Anspruch des E igentüm ers aus § 1004 Abs. 1 B G B  auf
Beseitigung des R esultats der Verw endungen (hier: W ohn­
haus) gegen den gutgläubigen und unverklagten B esitzer ist 
ausgeschlossen..........................................................................................  284



16.
18. 111.25 
K V B  61/23

a) M ehrseitige M ärkte im Sinn des § 18 A bs. 3a G W B  sind 
nicht nur Plattform en, aul denen G eschäftsabschlüsse zw i­
schen verschiedenen N utzergruppen  stattfinden oder ver­
mittelt w erden; es genügt, dass durch die Plattform  die A u f­
m erksam keit einer N u tzergru ppe au f die andere gelenkt oder 
eine Interaktion zwischen unterschiedlichen N utzergruppen 
technisch erm öglicht wird.
b) Eine Tätigkeit »au l«  mehrseitigen M ärkten liegt bereits 
mit dem Betreiben einer Plattform  (insbesondere iür digitale 
Leistungen) vor.
c) Ein Z ugang zu wettbewerbsrelevanten D aten im Sinn des 
§ 19a Abs. 1 Satz 2 N r. 4 G W B setzt voraus, dass das Unter­
nehmen die tatsächliche und rechtlichc M öglichkeit hat, die 
Daten zu erheben und zu nutzen; das bloße Zugangspotential 
reicht nicht aus.
d) D as K riterium  des § l9aA b s. 1 S atz2N r. 1 G W B nim mt allein 
die M arktbeherrschung des U nternehm ens gemäß § 18 GW B
auf einem oder mehreren M ärkten in den Blick . (»A pple«).... 308
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